
 

Gemeinnütziger Verein Dreisbach e.V. 
Gutsberg 6, 51674 Wiehl  
 
1.Vorsitzende Joana Kuth 
vorstand@gvdreisbach.de  
 

Steuernummer: 212/5818/0155  
Vereinsregister: VR 600589 
 
Sparkasse Gummersbach 
IBAN: DE23 3845 0000 0000 3282 03 
 

 

Preisliste für die Vermietung ab 01.01.2026 
 
Dorfgemeinschaftshaus Dreisbach bis zu max. 100 Personen 
 
 
Ausstattung: 
 
Voll ausgestattete Küche inkl. Herd, Backofen, Industriespülmaschine, Kühlschrank, Geschirr, Bestecke, etc. 
 
Thekenraum mit Zapfanlage und Durchlaufkühlanlage, Getränkekühlschrank und Zubehör. 
 
Barrierefreies WC, Nebenraum, separate Garderobe, Beamer und Leinwand. 
 
Kostenfreie WLAN-Nutzung gemäß separaten Nutzungsbedingungen. 
 
 
Mietpreise: 
 
Vermietungsdauer 8 Stunden inkl. Nebenkosten und Endreinigung    190,00 € 
Der volle Betrag ist bei der verbindlichen Reservierung im Voraus zu zahlen   
 
Vermietungsdauer 24 Stunden (1 Tag) inkl. Nebenkosten und Endreinigung    275,00 € 
Der volle Betrag ist bei der verbindlichen Reservierung im Voraus zu zahlen                                                                                      
   
Vermietungsdauer 48 Stunden (2 Tage) inkl. Nebenkosten und Endreinigung    475,00 € 
Anzahlung (wird auf den Mietpreis angerechnet)    237,50 € 
 
Vermietungsdauer 72 Stunden (3 Tage) inkl. Nebenkosten und Endreinigung    560,00 € 
Anzahlung (wird auf den Mietpreis angerechnet)    280,00 € 
 
 
Vermietung Sound-System Teufel Rockster (2 Musikboxen inkl. Zubehör)          50,00 € 
(50,00 € Kaution sind bei Übergabe bar an den Verwalter zu entrichten)           pro Musikbox 
 
Bei Stornierung bis 6 Wochen vor dem Miettermin werden 50% der Anzahlung erstattet. 
Bei Stornierung unter 6 Wochen vor dem Miettermin erfolgt keine Erstattung. 
 
Folgendes ist zu beachten: 
 
Für Mitglieder des gemeinnützigen Vereins gelten Sonderkonditionen. Diese können bei den Vorstandsmitgliedern erfragt 
werden. 
 
Bei der Schlüsselübergabe ist die Kaution in Höhe von € 250,00 an den Verwalter in bar zu entrichten. Sämtliche Schäden, die die 
Höhe der Kaution nicht abdecken, trägt der Mieter. (Siehe auch Mietbedingungen im Anhang des Mietvertrages). 
 
Wird das Dorfhaus in einem ordnungsgemäßen Zustand wieder an den Verwalter übergeben, wird die gezahlte Kaution 
umgehend in bar zurück erstattet. 
 
Kontaktadressen für Catering-Service, Getränkelieferungen und musikalische Unterhaltung können gerne erfragt werden. 
 
Der Vorstand des GV Dreisbach e. V. 


